
BEHERBERGUNG 

HOTEL METROPOL 
Gültig für 2021 - Änderungen vorbehalten 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN LOGIS 

bis 70 Tage vor dem Anreisetag kostenfrei 
bis 42 Tage vor dem Anreisetag   30% d. gebuchten Arrangements 
bis 28 Tage vor dem Anreisetag   50% d. gebuchten Arrangements 
bis 14 Tage vor dem Anreisetag   75% d. gebuchten Arrangements 
ab  13 Tage vor dem Anreisetag 100% d. gebuchten Arrangements 

GRUPPEN-STORNOBEDINGUNGEN LOGIS 

GARANTIE & VERRECHNUNG KULINARIK 
Spätestens 28 Tage vor dem Anreisetag wird die genaue Anzahl der teilnehmenden Personen sowie die Bekanntga-
be des gewählten Arrangements benötigt. Diese Zahl gilt als garantierte Mindestpersonenanzahl und wird dem 
Kunden in jedem Fall in Rechnung gestellt. Sollten darüber hinaus mehr Personen (als bestellt) teilnehmen, so wird 
die tatsächlich anwesende Personenanzahl verrechnet. Bei mehrtägigen Aufenthalten wird, im Fall einer reduzierten 
Teilnehmerzahl, ab dem zweiten Tag für Speisen & Getränke nur mehr die aktuelle Personenanzahl verrechnet. 

PREISE, RECHNUNGSLEGUNG & GERICHTSSTAND 
Alle angebotenen Preise verstehen sich in Euro und inklusive aller Steuern und Abgaben. Die Ortstaxe ist nicht 
inkludiert. Gültig bis auf Widerruf. Sämtliche Wechsel– und Überweisungsspesen gehen zu Kosten des Kunden / 
des Auftraggebers. Rechnungen sind ohne Abzüge zahlbar innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum. Bei Zahlungs-
verzug werden   Verzugszinsen in Höhe von 15% p.a. verrechnet. Gerichtsstand ist Innsbruck. 

Ohne schriftliche Genehmigung der Geschäftsführung dürfen keinerlei Speisen und Getränke zur Konsumation in 
das Hotel und angeschlossene Räumlichkeiten gebracht werden.  Das Hotel Metropol behält sich vor, für mitge-
brachte Speisen und Getränke ein entsprechendes Entgelt zu verrechnen. 

MITGEBRACHTE SPEISEN & GETRÄNKE 

HAFTUNG 
Für Schäden, die durch Gäste, Mitarbeiter oder Beauftragte des Kunden verursacht werden, haftet dieser selbst. 
Das Hotel haftet für Schäden an eingebrachten Gegenständen oder Verlust derselben nur bei eigenem Verschulden 
und keinesfalls bei Verschulden von Dritten. 

Für Kostbarkeiten, Geld und Wertpapiere haftet der Beherberger nur bis zum Betrag von € 550,--. 

KÜNDIGUNG DURCH DAS HOTEL 
Das Hotel kann das Vertragsverhältnis beenden, wenn die Veranstaltung den reibungslosen Ablauf des Geschäfts-
betriebes gefährdet, der Veranstalter gesetzliche Auflagen verletzt, der Ruf sowie die Sicherheit des Hauses        
gefährdet sind, vereinbarte Akonto-Zahlungen nicht rechtzeitig eintreffen sowie im Fall höherer Gewalt. Der Ver-
anstalter ist in einem solchen Fall keinesfalls zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen berechtigt. 

Vorliegende Geschäftsbedingungen sind Vertragsbestandteil des vom Kunden erteilten Auftrages für Beherbergung 
und weitere Arrangements an das Hotel Metropol Anderslautende Bedingungen sind ungültig. Der Kunde akzep-
tiert und unterwirft sich den Bedingungen sowie allen einschlägigen gewerberechtlichen Vorschriften und über-
nimmt durch seine Auftragserteilung die Haftung für deren Einhaltung, entstehende Kosten und Stornogebühren. 

Die Reservierung von Gästezimmern sowie die Vereinbarung von sonstigen Leistungen werden mit schriftlicher 
Bestätigung durch das Hotel Metropol für beide Vertragsteile bindend. Angebote sind stets freibleibend.  

Bei Abweichungen zwischen mündlicher und schriftlicher Bestellung oder schriftlicher Auftragsbestätigung des 
Hotel Metropol ist immer Letztere maßgeblich. 

Anzahlungen müssen spätestens 7 Tage vor dem Anreisetag am Konto des Hotel Metropol eingelangt sein.  

Über die angeführten Geschäftsbedingungen des Hotel Metropol hinaus gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen für die Hotellerie“ (AGBH 2006).  

BEGINN UND ENDE DER BEHERBERGUNG 
Zimmer können am Anreisetag ab 14.30 Uhr bezogen werden. Am Abreisetag ist der Zimmerschlüssel bis 11.00 
Uhr abzugeben. Wenn ein Zimmer nicht fristgerecht freigemacht wird, muss ein weiterer Tag verrechnet werden. 

Die Ausfahrt aus einem gemieteten Parkplatz ist am Abreisetag bis 12.00 Uhr möglich. 


